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Norm

AVG §59 Abs1;

BAG 1969 §2 Abs5 litg;

BAG 1969 §2 Abs6;

BAG 1969 §3a Abs1;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die im Spruch eines Bescheides gemäß § 3a Abs 1 BAG 1969 getro ene Feststellung des Vorliegens der

Voraussetzungen des § 2 Abs 6 BAG 1969 (nur) unter der in § 2 Abs 5 lit g BAG 1969 enthaltenen Einschränkung bildet

eine notwendige Einheit, da der bei Wegfall der (ausschließlich bekämpften) Einschränkung verbleibende Spruchteil

ein anderes rechtliches Gewicht erhielte. Da ein untrennbarer Teil eines Bescheides nicht bekämpft werden kann, ist

die Beschwerde, die sich nur gegen einen solchen Bescheidteil richtet, wegen o enbarer Unzuständigkeit des VwGH

zurückzuweisen.
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